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Im ersten Falle werde die Usucapion nicht unterbrochen, im
letzteren trete deren Unterbrechung ein.

Die Ansicht, welche Stephan (Arch. f. cid. Pr . XXXI .)
ausstellt, steht in einem offenbaren Widerspruch mit den Wor¬
ten der 1̂ . 3t). u. §. 1. äs usurp .

Erwerb des Besitzes durch Stellvertreter .
Die Lehre über den Erwerb des Besitzes durch Stellver¬

treter läßt sich, wie Savigny richtig bemerkt, in drei Fragen
zerlegen, so daß deren Beantwortung sie vollkommen erschöpft.
Nämlich:

1) was muß der Stellvertreter thun?
2) was muß der Besitzer thun ? und
3) welches juristische Verhältniß muß zwischen dem Stellver¬

treter und dem Besitzer existiren?
^ .ä 1. Da zur Entstehung der Detention, sosern sie ein

Moment des Besitzes ist, eine bestimmte, nicht allein psychische,
sondern auch juristische Willensrichtungerforderlich ist, so folgt,
daß die juristisch Willensunfähigen den Besitz für Andere nicht
erwerben können. Die Willensrichtung des Repräsentanten muß
sich, damit der Besitz entstehe, als die Absicht äußern, die Sache
im Namen eines Anderen zu besitzen.") Nur im Falle der Tra¬
dition tritt davon eine Ausnahme ein, indem hier die Absicht
des Tradirenden allein entscheidet, so daß der Besitz für den
Besitzer auch dann erworben wird, wenn der Stellvertreter im
Momente der Empfangnahme der Sache den Willen hat , sie
für sich oder für einen Anderen zu besitzen.

I <. 13 . äs äonat . ^ ) „ Hni inilli «lonatum volsbat , 8srvo
oomruuui inso st l 'itii rsm Iraäiäit : ssrvus sie aoespit yua8i

") Der Wille , die Sache für sich zu besitzen, gewährt den Besitz,
ausgenommen wenn der Wollende ein Sclave ist. Dies kommt daher,
weil zu dem Besitzeserwerbe außer der entsprechenden Willensrichtung
auch noch die Rechtsfähigkeit erforderlich ist.

" ) Ihr steht nicht entgegen die 5 . 37. §. 6. äe 2. r . ä. I.. 59.
eo6 . I >. 43 . §. 1. äs iurtis . Ii . 2 . <ü. äe Kis , yui nou 2 üom . Ol.
Savigny .
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Huamvi8 8orvu8 nao ments aeosperit ut 8o«io aoôuirat , mini

Diese Ausnahme findet in Folgendem ihre Erklärung. Die
Tradition ist von einem doppelten Gesichtspunkte aus aufzufas¬
sen. Auf der Seite des Tradirenden, also des Schuldners, ist
sie ein Act, wodurch das zwischen ihm und dem Gläubiger be¬
stehende Schuldverhältniß aufgelöst wird. Auf der Seite des
Gläubigers ist sie ein Act, wodurch er in ein bestimmtes ding¬
liches Verhältniß zur Sache tritt . Beide Seiten der Tradition
stehen zu einander in einer inneren Beziehung, so daß die eine
in die andere hineingreift. Wenn nun der Schuldner die Sache
dem Stellvertreter seines Gläubigers zum Besitze tradirt , so
muß angenommen werden, daß er sich dadurch von der Schuld-
Verbindlichkeit befreit hat , indem ihn dafür kein Vorwurf trifft,
daß der Stellvertreter sich seinem 60m inus veruntreut hat. In
Folge dessen muß dann auch angenommen werden, daß nicht
der Stellvertreter, sondern der Gläubiger den Besitz erwirbt,
indem die Schuldverbindlichkeit nur unter der Voraussetzung in
Folge der Tradition erlischt, wenn die letztere den Gläubiger
in das entsprechende dingliche Verhältniß zur Sache bringt. Frei¬
lich bleibt der Auftraggeber nur momentan im Genüsse des Be¬
sitzes, indem der Stellvertreter denselben nach erfolgter Tradi¬
tion sofort für sich oder einen Anderen erwerben kann, was,
da n1ure8 eanösm rem in 8o1i6um ziossiliers non p088nnt ,
den Verlust des Besitzes auf Seiten des Auftraggebers mit
sich bringt.

^ .6 2. Da der Besitz corpore 6t anlmo , aniwo utiyus
3U0, eorpors vsl 8U0, vel alieno erworben wird, so leuchtet
ein, daß der Besitzer den aniillU8 äonunii haben muß. Hier¬
aus folgt von selbst der Satz : i^noi-anti P088688io non aocini-
ritni-, so wie der Satz , daß Willensunfähige den Besitz nicht
einmal im Wege der Stellvertretung erwerben können. — Der
erstere Satz ist noch genauer zu erklären. Derselbe hat einen
doppelten Sinn , indem er sowohl auf denjenigen bezogen wer¬
den kann, welcher überhaupt von dem Besitzeserwerbe durch den
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Stellvertreter keine Kenntniß hat , als auch auf denjenigen, wel¬
cher zwar davon weiß, daß der Stellvertreter den Besitz für
ihn erwerben soll, aber von dem Acte der Besitzergreifung noch
keine Kunde hat. Nur in ersterem Falle findet der Besitzerwerb
nicht statt. ^>. 13. pr . äs »cy . i-sr . äom . ") — Woher kommt
dies? — Die Sache ist ganz einfach.. Sie ist auf die nämliche
Weise zu erklären, wie ein anderer ähnlicher Fall oben von
uns erklärt wurde, nämlich daraus , daß kein Grund vorliegt,
anzunehmen, der Stellvertreter , welcher durch den Auftrag eine
Schuldverpflichtung gegen den Auftraggeber übernommen hat,
habe im Momente der Besitzergreifung seine Verbindlichkeit noch
nicht erfüllt. In Betreff der Usucavion kommt aber die Negel
zur Anwendung, daß dieselbe, ungeachtet der Besitz bereits im
Momente der Besitzergreifung erworben wird, erst von dem
Zeitpunkte an zu laufen beginnt, in welchem der Auftraggeber
von dem Besitzerwerbe Kenntniß erhielt. Diese Verordnung ist
sehr weise, da die Usucavion als ein Erwerbsact des Eigen¬
tums ohne den auimu8 äomiuii undenkbar ist, der nniinus
llominii aber erst im Zeitpunkte der erhaltenen Kunde entste¬
hen kann.

1>. 1. lü. äs P088.
Nun ist darauf aufmerksam zu machen, daß nach dem Rö¬

mischen Rechte der Herr resp. der Vater den Besitz an den Pe-
culiensachen des Sclaven resp. des Sohnes wider Willen er¬
wirbt, ohne zuvor dazu einen speciellen Auftrag gegeben zu haben.

1 .̂ 1. §. 5 . äs pc»88>: Itsin k0Huirilnu8 pc»88688i(>n6m psr
«srvniu aut Mium , yui in pots8tats S8t, st yuiäsm sarum
rsruin , <zu»8 psoulini 'itsr tsnsnt stiain i^ nor »nts8 , sisut 8a -
bino st Ol»88io st luliano plaeuit sto .

N . auch I .. 4 . soä . — I .. M . §. 1. soä . — I .. 24 . soä . —
I .. 3 . §. 12. soä .

Dies ist streng genommen keine Ausnahme von dem Satze:
iZnorauti po88683io uon aeciuiritui ', indem sie sich, wie P au -

") Ueber die L. it . §. 6. äs pissu. «ct. und §. 5. I. per gua» per»,
aus denen die irrige Ansicht sehr leicht entstehen kann, als habe diesen
Satz erst der Kaiser Sederus eingeführt. Ol. Sadigny p»3. 364.
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lus in der citirten I ». 1. bemerkt, darauf gründet, daß der
Herr resp. der Vater durch die Fundirung des Peculienvcrmö-
gens antieipnnäo auf den Besitzeserwerb des Sclaven resp. des
Hauskindes eingewilligt hat (huin , nostra voluntat « intslIlAlin -
tue poLLiäere , <̂ui Ü8 ^ eeuliuin Kader « pormiLLrimus ) . Dar -
aus erklärt sich auch, warum der Herr resp. der Vater den
Besitz unter gegebenen Umständen nur an Peculiensachen erwirbt.

Da nun der Besitzeserwerb sich in dem vorgedachten Falle
auf die Annahme stützt, daß der Herr resp. der Vater den Wil¬
len dazu im Momente der Fundirung des Peculienvermögens
nntioipanäo ertheilt haben, so finde ich es ganz consequent, daß
das Römische Recht den Besitzeserwerb ihrerseits auch dann zu¬
läßt , wenn sie aus irgend welchem Grunde im Momente der
Besitzergreifung juristisch willensunfähig sind (Geisteskrankheit).

Ii . 1 . §. 5 . ä « P088 . — „ i^ itur ex oau8 » peeuliari et
inl «,u8 St lurio8U8 ae ^ uirunt po88688iuu6in st U3ueapiunt ,
6t Il6r68 81 IlLI'Lclltlll'iuZ 86rVU8 Liuut . "

Das Römische Recht geht noch weiter, dasselbe läßt näm¬
lich den Erwerb des Besitzes auch dann zu, wenn der Herr,
i-68p. der Vater , durch den Tod die Rechtsfähigkeit im Allge¬
meinen oder durch die Gefangcnnehmungdurch eine Privat¬
person die Rechtsfähigkeit speciell für den Besitzeserwerb ver¬
loren haben. Das Erstere erklärt sich daraus , daß ihre Per¬
sönlichkeit in der Ii6reäita8 ^ osu8 existirt. Das Zweite daraus,
daß die Gefangennehmung durch eine Privatperson, indem
sie ihre Persönlichkeit nicht im geringsten gefährdet, auch der
Ertheilung der Einwilligung auf nachherigen Besitzeserwerb
keinen Eintrag thun kann. Im ersteren Falle erwirbt also
die Ilsreäita» ^ÄL6U3 den Besitz. Als Ausnahme von dem
Satze : i^ noranti pl )88S83io HON aeyuiritur , darf man dies
nicht ansehen, da angenommen werden muß, daß die I,6i-6äit23
Z«,c6N8, welche die Persönlichkeit des Verstorbenen repräsentirt,
den Besitz darum erwirbt, weil der Verstorbene dazu seine Ein¬
willigung Äntioiliauäo ertheilt hat.

Es muß noch bemerkt werden, daß das Römische Recht
den Satz , wonach juristisch willensunfähige Personen den Besitz
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an Peculiensachen erwerben , auch auf die iukantes ausdehnt .
Dies ist allerdings eine wirkliche Ausnahme von dem vorge¬
dachten Satze , da iulantes ihre Einwilligung auf den Besitzes¬
erwerb «,ntieip «,n6o nicht ertheilen können , indem sie niemals
juristisch willensfähig waren . Diese Ausnahme ist aus Vil -
ligkeitsrücksichtcn entstanden. Eine andere wirkliche Ausnahme
von dem gedachten Satze , ist der Umstand , daß moralische
Personen den Besitz durch Andere erwerben. Die letztere Aus¬
nahme stützt sich darauf , das der Verwalter des Vermögens
der moralischen Person kraft seiner Stellung zu jedem Erwerbe
in ihrem Namen berechtigt ist, indem er sie in allen rechtlichen
Beziehungen reprü'sentirt.

^ ä 3. Das juristische Verhältniß zwischen dem Stellver¬
treter und dem Besitzer kann doppelter Art sein, nämlich a) ent¬
weder ein freies , b) oder ein abhängiges .

^ .ä a. Das alte Civilrecht kannte nur eine Art der Stell¬
vertretung , nämlich die der Abhängigen . Stellvertretung freier
Personen konnte nach demselben unmöglich statthaft sein, da
sie in dem ^us zontiuiu wurzelt , die Rechtsnormen aber des
l'u8 gentium erst in einer späteren Zeit , namentlich durch das
prätorische Edict in das System des Römischen Rechts aufge¬
nommen wurden . Das freie Stellvertretungssystem kam zuerst
beim Besitze zur Geltung , sowie beim Eigcnthum , sofern dessen
Erwerb den Besitz voraussetzt , was z. B . bei der Tradition
der Fall ist.

I «. Hl . äs usurp . n— yuamvig P6r proouratoroin P08 -
8SS5ion6ni aäipisei nc>8 MM lere oonvonilit . "

Dasselbe gründet sich stets auf einen Auftrag , aber freilich
im allerweitesten Sinne des Wortes , da denselben auch Sclaven ,
denen die Rechtsfähigkeit mangelt , die also keine Rechtsgeschäfte
in dem streng technischen Sinne für sich abschließen dürfen, über¬
nehmen können , falls sie, wie es sich von selbst versteht, von
Niemanden besessen werden.

I .. 31 . §. 2. äe U8UI-P. — I ,. 34 . 3. 2. äs P088.
Wie ist es mit dem negotiorum go8tor ? — Nach der

I .. 42 . §. 1. äe xo88. wird der Besitzerwerb bis zur Natiha -
8



M 11H 3^

bition des Besitzes suspendirt , was mit den allgemeinen Grund¬
sätzen völlig im Einklänge steht, indem der Besitzerwerb «.nimo
st ooi-porL erfolgt , 2NINI0 util ^U6 U05t !-o, col ^ ors V6l N08tro
vel alisno , und indem nicht angenommen werden kann , was
bei dem Mandate der Fall ist, der Besitzer habe seine Einwil¬
ligung zu Erwerbe autioip «,näo ertheilt.

Ob der nämliche Grundsatz bei dem prooui -atoi - uni -
vLi-801-uW bonorum zur Anwendung kommt, wie Savigny
glaubt , läßt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Es ist näm¬
lich möglich, daß die Nömer hierbei , im Falle wenn der äoini -
uns selbst die gesammte Verwaltung seines Vermögens dem
Procurator übergeben hat , von dem Gesichtspunkte ausgegangen
sind, Letzterer habe iinplioito auch den Auftrag auf den Besitz¬
erwerb erhalten ; woraus sich von selbst die Folgerung ergeben
würde , daß der 6ominu8 den Besitz nicht erst durch die Nati -
habition , sondern schon im Momente der Besitzergreifung des
Procurators erwerbe.

Verlust des Besitzes .

Die hier zu entwickelnden Grundsätze geben Ausschluß über
Zweierlei , nämlich nicht allein über den Verlust , fondern auch
über die Fortdauer des Besitzes, da die Fortdauer selbstverstan-
denermaßen so lange angenommen werden muß , bis der Ver¬
lust eingetreten ist. Oben haben wir den Besitz desinirt als
eine aus dem »uimu8 äominii hervorgegangene und durch ihn
fixirte Herrschaft der Person über die Sache . Hieraus folgt
von selbst, daß derselbe auf eine dreifache Weise erlischt, nämlich:
eorpoi -s allein ( Desection) , aniiuo allein (oon8tituturu z>o8-
868801-iuni ) , und aniiuo 6t ooi-poro zusammen (Tradition ).")

") Die Fragmente , welche von einer retentio po35e38iaui3 «oin
»nimo reden , wie z. B . die I<. 4. 0 . äs P083. I.. 1. §. 25. äs vi
stehen damit nicht im Widerspruche, indem in ihnen das Wort corpus
eine vulgäre Bedeutung hat. Vulgär nenne ich diese Bedeutung darum,
weil in den Fällen , auf die sich die citirten Fragmente , welche übrigens
nicht die einzigen sind, beziehen, die Fortdauer des Besitzes in der That
auf einer juristischen Anschauung beruht , nämlich darauf , daß der Mangel
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